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DieNahrungs- oderGenussmittelabgabe .
KeineSteuerherabsetzung,sondernlediglichErweiterungdesKreises

dervonderPflichtzurRechnungslegungbefreitenBetriebe.
In heutigenTagesblätternenthalteneMeldungenüberBe¬

freiungen von der Nahrungs - oderGenussmittelabgabe ,die derMagistrat
vorgenommenhabe ,beruhenoffenbarauf einemMissverständnis .DerMagi¬
strat wäregarnichtbefugt ,solcheSteuerbefreiungenzugewähren.Es
handeltsichvielmehrumfolgendeMassnahmen:Laut§ 5 ,Absatz2 ,des
nunmehrgeltendenAbgabegesetzeskannderMagistratdauerndoderzeit -¬
weiligsolcheBetriebevonderLegungderAbrechnungbefreien ,beidenen
sich offenkundig keine Zahlungspflicht ergibt .Es sind dies alle jene
Gasthäuser ,derenabgabepflichtigeMonatslosungdenBetragvon1000Schil-¬
ling ,undalle jene Kaffeehäuser ,Branntweinschenken ,Zuckerbäckerund

Zuckerwarenverschleisser ,bei denen der abgabepflichtigeMonats¬
umsatz 2000 Schilling nicht übersteigt .Zunächst ist durch eine Spezial¬
verordnungbestimmt worden ,dass die Lebensmittelhändler nur dannRech¬
nungzu legenhaben ,wennder Umsatzan Zuckerwarenüber2000Schilling
imMonathinausgeht;dadurchsindvieletausendeFragner ,Gemischtwaren¬
händler ,FeinkosthandlungenundähnlicheBetriebevonderpraktischbe¬
deutungslosenRechnunglegungvonvornehereinbefreitworden .Imweiteren
VerlaufepflogderMagistratauchindenübrigenabgabepflichtigenGe¬
schäftszweigenErhebungenüberdie HöhedesabgabepflichtigenUmsatzes;
nach demErgebnis dieser Erhebungensind alle jene kleinen Betriebe ,bei
denen der Umsatz die abgabepflichtige Höhe nicht erreicht ,in der glei¬

chenWeisebehandelt ,dassheisstvonderRechnunglegungbefreitworden.
Dasbeziehtsich auf Gastwirte ,Speisewirte ,Kaffeesieder ,Kaffeeschen¬
ker ,Zuckerwarenverschleisser ,Branntweinschenker und Zuckerbäcker ,ins¬
gesamt auf etwa 3340 Betriebe .Es handelt sich also nicht umeine Steuer¬
befreiung ,sondernlediglich umdie Enthebungvon der blossnegativen
Rechnunglegung.DiedeneinzelnenUnternehmernzugestelltenEnthebungs¬
bescheideenthaltenjedochdenausdrücklichenHinweis ,dassdieRechnung¬
legungauseigenemundsofort dannzu erfolgenhat ,wenninirgendeinen
AbgabemonatederUmsatzdieLosungsgrenzevon1000Schilling ,bzw .2000
Schillingüberschreitensollte .BeidenPauschalierungenbefolgtderMa¬
gistrat die Praxis ,die er auchschonunter der GeltungdesaltenNah¬
rungs - oderGenussmittelabgabegesetzesbeobachtete . Woes sich auf Grunddes
ErgebnissesbehördlicherErhebungenundgestütztaufdasGutachtender
Unterausschüsse der einzelnen Branchenals möglich herausstellt ,eine
Pauschalierungvorzunehmen ,geschieht das .Für den Steuerträger wirdda¬
durch eine sehr erwünschte manipulative Vereinfachungerzielt .EineHer- ¬
absetzung der Abgabeleistung ist jedoch damit nicht verbunden .

Basler Strassenbahner in Wien .
Voreinigen Tagensind unter Führungdesschweizerischen

Nationalrates Schneider 130 Mitglieder desStrassenbahnermännerchores
Basel nach Wien gekommen ,umdie Stadt zu besichtigen und den mitihnen
befreundeten WienerStrassenbahnergesangverein zu besuchen .DieGäste
wurdennach Besichtigungdes Rathausesin VertretungdesBürgermeisters
vomamtsführenden Stadtrat Speiser im Beisein des amtsführendenStadt - ¬
rates Honaybegrüsst .
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